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Bekanntmachung des 

Marktes Markt Indersdorf 

 
 
 

Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer für das Jahr 2026 
 

 
Die Grundsteuer für den Markt Markt Indersdorf wird gem. § 27 Abs. 3 des 
Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (Bundesgesetzblatt I S. 965) in der derzeit gültigen 
Fassung für das Kalenderjahr 2026 in der zuletzt veranlagten Höhe festgesetzt. 
 
Die Grundsteuer 2026 wird mit den in den zuletzt erteilten Grundsteuerbescheiden 
festgesetzten Vierteljahresbeiträgen jeweils am: 
 

15. Februar,  
15. Mai,  
15. August und  
15. November 2026 fällig.  
 

Kleinbeträge bis 15,00 € werden als Gesamtbetrag am 15. August 2026 fällig und Kleinbeträge 
bis 30,00 € werden je zur Hälfte des Jahresbetrages am 15. Februar und 15. August 2026 
fällig. 
 
Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 Abs.3 des Grundsteuergesetzes 
(Jahreszahler) Gebrauch gemacht haben, wird die Grundsteuer 2026 in einem Betrag am 
01.07.2026 fällig.  
 
Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert werden oder ändern sich die 
Besteuerungsgrundlagen (Messbeträge), werden Änderungsbescheide erteilt. 
 
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung treten für die 
Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein 
schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. 
 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Festsetzung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) 
werden. 
 
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird 
ist der Widerspruch einzulegen bei  
 

Markt Markt Indersdorf, Marktplatz 1, 85229 Markt Indersdorf 
 
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird 
ist die Klage bei dem  

27.01.2026

09.04.2026



   
  Seite: 2 von 2 
 
angeschlagen am: _______________________ Markt Indersdorf, den  ______________________ 
 
 
abgenommen am: _______________________ Unterschrift: _____________________________ 

 
Bayerischen Verwaltungsgericht München 

in 80335 München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 
 
zu erheben. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 
 Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer 

für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

 
 Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich 

elektronisch einreichen. 
 

 Widerspruch und Klage haben bei der Anforderung von öffentlichen Abgaben und Kosten 
keine zahlungsaufschiebende Wirkung. 

 
 Bei einem erfolgreichen Widerspruch entstehen keine weiteren Kosten. Sollte der 

Widerspruch jedoch von der Widerspruchsbehörde zurückgewiesen oder vom 
Widersprechenden zurückgenommen werden, sind die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

 
 Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt, wird in Prozessverfahren vor den 

Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung kraft Bundesrechts eine 
Verfahrensgebühr fällig. 

 
 
 
Alle Steuerzahler, die bisher am Bankeinzugsverfahren nicht teilnehmen, werden aufgefordert, 
spätestens bis zu diesen Zeitpunkten die fälligen Zahlungen zu entrichten, um Mahngebühren 
und Säumniszuschläge zu vermeiden. 
 
 
Markt Indersdorf, den 22.01.2026 
 
 
 
Franz Obesser  
Erster Bürgermeister 


